
 

Bekanntgabe 
 

der Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 
der Stadt Dülmen für das Haushaltsjahr 2022 

 
 
 
Aufgrund des § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), wird bekannt gemacht, 
dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Dülmen für das Haushaltsjahr 2022 mit ihren 
Anlagen  
 

ab dem 29.10.2021 bis zum Ende des Beratungsverfahrens (voraussichtlich 
16.12.2021) 

 
während der allgemeinen Öffnungszeiten wie folgt zur Einsichtnahme öffentlich ausliegt: 
 
Fachbereich Finanzen (Rathaus, Zimmer 2.28), 
Markt 1, 48249 Dülmen 

Infothek Bürgerbüro (Rathaus), Markt 1 
48249 Dülmen,  

Mo. – Fr. 08:30 – 12:00 Uhr Mo., Di., Do. 08:00 – 18:00 Uhr 
Mo. 14:00 – 16:00 Uhr Mi., Fr. 08:00 – 13:00 Uhr 
Do. 14:00 – 18:00 Uhr   
    
Bürgerbüro Buldern, Wemhoff 4, 
48249 Dülmen  

Bürgerbüro Rorup, Hauptstraße 56, 
48249 Dülmen 

Do. 08:00 – 12:00 Uhr Mi.  14:30 – 18:00 Uhr 
 14:00 – 18.00 Uhr   

 
Einwohner oder Abgabepflichtige können Einwendungen gegen den Entwurf der Haushalts-
satzung und ihre Anlagen bis spätestens zum 18.11.2021 erheben. 
 
Einwendungen sind an den Bürgermeister der Stadt Dülmen, Dezernat I/Fachbereich Finan-
zen, Postfach 1551, 48236 Dülmen, zu richten bzw. können mündlich beim Fachbereich Fi-
nanzen, Markt 1, Zimmer 80, 48249 Dülmen, zu Protokoll gegeben werden. 
 
Über Einwendungen beschließt die Stadtverordnetenversammlung in öffentlicher Sitzung. 
 
Im Zusammenhang mit den Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Corona-Virus 
wird darauf hingewiesen, dass alle Verwaltungsdienststellen der Stadt Dülmen derzeit nur 
nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung aufgesucht werden können. Für eine beab-
sichtigte Einsichtnahme in den Haushaltsplan 2022 kann diese für alle o. g. Verwaltungsdienst-
stellen unter der Telefonnummer 02594/12-210 erfolgen; aus Gründen des Infektionsschutzes 
und der Vorsorge wird jedoch gebeten, im Bedarfsfall vorrangig von der Möglichkeit zur Ein-
sichtnahme im Internet unter der Adresse https://www.duelmen.de/4994.html Gebrauch zu 
machen. 
 
 
Dülmen, den 14.10.2021 
STADT DÜLMEN 
DER BÜRGERMEISTER 
gez. Hövekamp 
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